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Umgründung der DSJ in einen e.V. 
Zum aktuellen Stand 
 

Jacob Roggon/Rainer Niermann, 12. Juli 2020 
 

I. Überblick über die vorgelegten Dokumente 
 
Die DSJ hat eine Reihe von Dokumenten erarbeitet, die den weiteren Beratun-
gen zugrunde liegen sollen. 
 

Dokument:  10_Zusammenfassende Übersicht 12.07.2020 
 

1. Regelwerk von DSB und DSJ 
 

a) Änderungen des DSB-Regelwerks  
(DSB-Kongress) 
 
Für die Umgründung der DSJ in einen e.V. sind Anpassungen an 
der DSB-Satzung nötig. Damit einher gehen auch Änderungen der 
DSB-Finanzordnung. Es ist vorgesehen, diese Änderungen im Block 
zur Abstimmung zu stellen. 
Die DSJ wird anlässlich der Umgründung auch beantragen, die Al-
tersgrenze für die Jugend von 20 auf 27 anzuheben. Diese Änderung 
wird sie separat zur Umgründung beantragen. 
 
Dokumente:  20_Entwurf DSB-Änderungsanträge 12.07.2020 
   21_Konsolidierte DSB-Satzung  12.07.2020 

 
b) Verabschiedung einer DSJ-Satzung  

(DSJ-Jugendversammlung) 
 
Sofern der DSB-Kongress dem Antrag auf Umgründung der DSJ in 
einen e.V. zustimmt, kann die DSJ-Jugendversammlung eine neue 
DSJ-Satzung verabschieden. Sie ist dabei an den Rahmen der DSB-
Satzung gebunden. 
 
Dokument:  30_Entwurf DSJ-Satzung  12.07.2020 
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2. Unterlagen zu Finanzen und Personal 
 
Diese Unterlagen sind von Bedeutung für die Beratungen zum Nachtrags-
haushalt 2020/2021. Sie betreffen die folgenden Punkte: 
 

a) Auswirkungen der Umgründung auf DSB- und DSJ-Haushalt 
 

Die Übersicht zeigt, wie sich die Umgründung auswirkt, ab 2021 
auswirkt, wenn die DSJ Einnahmen aus dem Beitragsaufkommen 
erhält, selbst Personal- und Verwaltungskosten zu tragen hat und 
eine eigene Geschäftsstelle zu unterhalten hat. Außerdem ist die 
Ausstattung für die Gründung dargestellt (insbesondere: Umwand-
lung des bisher nicht abgerufenen Jubiläums- in einen Gründungs-
zuschuss). 
 
Dokumente:  40_Effekt DSB und DSJ Finanzen 12.07.2020 
 

b) DSJ-Etat 2021 (mit Änderungen 2020) 
 

Die DSJ hat einen Etat 2021 aufgestellt und dabei auch ihre Pro-
jektplanung aktualisiert. Zudem sind die wesentlichen Änderungen 
durch die Umgründung berücksichtigt (Einnahmen aus dem Bei-
tragsaufkommen; Personal- und Verwaltungskosten; Kosten für den 
Unterhalt einer Geschäftsstelle). Für das Jahr 2020 hat die DSJ 
(nur) für die Zeit zusätzlichen Bedarf, in dem sie bereits Personal- 
und Verwaltungskosten und Kosten für die DSJ-Geschäftsstelle zu 
tragen hat. Dies ist monatsanteilig im Etat ausgewiesen. 
 
Dokument:  41_Etat 2021 (mit Änderungen 2020) 12.07.2020 
 

c) Personalkonzept DSJ 
 

Die Personalkosten wurden mit dem Personalkonzept ermittelt und 
transparent gemacht. Die DSJ möchte die bisherige Stellenausstat-
tung unverändert lassen; auch die Löhne sollen unverändert bleiben 
und lediglich den Inflationsausgleich berücksichtigen. Eine effektive 
Mehrbelastung entsteht also nicht. 
 
Dokument:  42_DSJ Personalkonzept   12.07.2020 
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3. Weitere Unterlagen 
 

Bereits im März hat die DSJ grundlegende Unterlagen erstellt, insbeson-
dere die folgenden 
 

Dokumente:  90_Vorstellung Gesamtkonzept  03.03.2020 
   91_Erläuterung Gesamtkonzept 03.03.2020 

 

II. Verfahrensstand 
 
Im November 2019 haben DSB-Präsidium und DSJ-Vorstand ihre gemeinsame 
Absicht erklärt, die DSJ in einen e.V. umzugründen; in einem Meinungsbild ha-
ben die Landesverbände ganz überwiegend ihr Wohlwollen hierfür ausgedrückt. 
Anfang März 2020 hat die DSJ ein Konzept vorgelegt, in dem sie das zukünftige 
Verhältnis zum DSB sowie die finanziellen Auswirkungen skizziert hat; das 
DSB-Präsidium hatte hierzu Bewertungen veröffentlicht. Außerdem hat die DSJ 
einen Entwurf für die künftige DSJ-Satzung erstellt. 
Im März 2020 hat die DSJ auf ihrer Jugendversammlung die Unterlagen mit 
den Landesschachjugenden erörtert und ihre Rückmeldungen aufgenommen. Die 
JV hat außerdem Eckpunkte für ein Personalkonzept 2030 beschlossen und den 
DSJ-Vorstand beauftragt, dieses auszuarbeiten. 
Im April 2020 hat die DSJ Konzept und die Skizze der finanziellen Auswirkun-
gen in zwei Videokonferenzen mit den Landesverbänden erörtert und ihre Rück-
meldungen aufgenommen. 
Im Mai und Juni 2020 hat die DSJ den Entwurf für die Änderungen der DSB-
Satzung ausgearbeitet und einen ersten Entwurf der Finanzunterlagen vorberei-
tet. Sie wurde dabei unterstützt von Ingo Thorn, der die Interessen des DSB-Prä-
sidiums vertreten hat. Derzeit ist noch offen, ob das DSB-Präsidium die Anträge 
der DSJ unterstützt. Zuletzt hat es Annäherungen auch in schwierigen Fragen 
gegeben. 
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III. Zeitschiene 
 

19. Juli 2020 Videokonferenz mit den interessierten Mitgliedern des AKLV 

20. Juli 2020 Videokonferenz mit den interessierten Vertretern aus den 
Landesschachjugenden 

24. Juli 2020 Antragsfrist – Schlussfassung der Anträge 

22. August 
2020 

DSB-Kongress: Beratung und Entscheidung über  
1. Die Umgründung der DSJ in einen e.V. 
2. Anhebung der Zuständigkeits-Altersgrenze auf U27 
3. Höhe der Unterstützung der DSJ (Ausstattung zur 

Gründung; Mittel für 2020; Mittel für 2021) 

 DSJ-Jugendversammlung: Beratung und Entscheidung über 
die neue DSJ-Satzung in dem Rahmen, den der DSB-Kon-
gress gesetzt hat. 

ca. September 
2020 

Die DSJ e.V. wird handlungsfähig gemacht:  
1. Feststellung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 

nach den Bestimmungen über die Gemeinnützigkeit 
durch das zuständige Finanzamt 

2. Eintragung der DSJ e.V. in das Vereinsregister 
3. Eintragung der Satzungsänderungen des DSB in das 

Vereinsregister 
DSJ und DSB arbeiten zunächst weiter im „alten Modus“, bis 
alle Voraussetzungen erfüllt sind. Danach: 

 Die DSJ e.V. ist handlungsfähig. 
DSJ und DSB arbeiten fortan im „neuen Modus“. 

ca. Oktober 
2020 

Die DSJ wird arbeitsfähig gemacht: 
1. Anmietung einer eigenen Geschäftsstelle 
2. Übernahme der Arbeitsverträge vom DSB 

Die DSJ erhält die nötigen Mittel, um Personal und Ge-
schäftsstelle finanzieren. 
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Die DSJ erhält ihre Gründungsausstattung. Danach: 

 DSJ e.V. ist arbeitsfähig. 

ca. November 
2020 

DSB und DSJ schließen einen Kooperationsvertrag, der die 
Details ihrer künftigen Zusammenarbeit im Rahmen der 
DSB-Satzung regelt. 

ab 1. Januar 
2021 

Die DSJ erhält fortan Mittel aus dem Beitragsaufkommen. 
Die DSJ ist damit vollständig im „neuen Modus“ angekom-
men. 

Mai 2021 Der DSB-Kongress entscheidet über die finanzielle Unter-
stützung der DSJ für 2022/2023 und kann bereits auf die Er-
fahrungen im „neuen Modus“ zurückgreifen. 

 


